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IhrAntragaufAkteneinsicht-Az.GestDemNr. 2020/4388
SehrgeehrteFrau████,
wirnehmenBezugaufIhrSchreibenvom8.Juni2020;darinstellenSieeinenAntragauf
Akteneinsicht,deram9.Juni2020untero.g.Aktenzeichenregistriertwurde.
MitVerweisaufVerordnung1049/20011sowie1367/20062beantragtenSieZugangzuden
AufforderungsschreibenvomMai2020bezüglichderunzureichendenUmsetzungderRichtlinie 
überIndustrieemissionen3sowiederSeveso-III-Richtlinie4.
NachPrüfungderangefordertenDokumentegemäßVerordnung(EG)Nr.1049/2001überdenZugang
derÖffentlichkeitzuDokumentenmussichIhnenleidermitteilen,dassIhremAntragnicht
stattgegebenwerdenkann,daeineFreigabederbetreffendenUnterlagenaufgrundderinArtikel4
dieserVerordnungfestgelegtenAusnahmeregelungnichterfolgenkann.
DievonIhnenangefordertenDokumentebeziehensichauflaufendeUntersuchungenbezüglich
möglicherVerstößegegenUnionsrecht:Verfahren2020/2103zurSeveso-III-RichtlinieundVerfahren 
2020/2205zurRichtlinieüberIndustrieemissionen.

1Verordnung(EG)Nr.1049/2001desEuropäischenParlamentsunddesRatesvom30.Mai2001
überden Zugang derÖffentlichkeit zuDokumentendesEuropäischenParlaments,desRatesund
derKommission,Abi.(2001)L145S.43
2Verordnung(EG)Nr.1367/2006desEuropäischenParlamentsunddesRatesvom6.September
2006über dieAnwendungder Bestimmungendes ÜbereinkommensvonÅrhusüberdenZugangzu
Informationen,dieÖffentlichkeitsbeteiligung anEntscheidungsverfahrenunddenZugang zu
GerichteninUmweltangelegenheitenaufOrganeundEinrichtungender GemeinschaftAbi.(2006) 
L264S.13
3 Richtlinie2010/75/EUdesEuropäischenParlamentsunddes Ratesvom24.November 2010 
überIndustrieemissionen(integrierteVermeidungundVerminderung derUmweltverschmutzung)
Amtsblatt2010L334S.17
4Richtlinie2012/18/EUdesEuropäischenParlamentsunddesRatesvom4.Juli2012zur
Beherrschungder GefahrenschwererUnfällemitgefährlichenStoffen,zur Änderungund
anschließendenAufhebungderRichtlinie96/82/EGdesRatesABI2012L197S.1
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Die Offenlegung des Dokumentszum gegenwärtigenZeitpunkt würde das gegenseitigeVertrauen
zwischen dem Mitgliedstaat und der Kommission beeinträchtigen,das notwendig ist, um im
betreffendenFall ohne Anrufung des Gerichtshofszu einer Lösungzu gelangen.Daher findet die
Ausnahmeregelunggemäß Artikel 4 Absatz 2 dritter Gedankenstrichder Verordnung (EG) Nr.
1049/2001auf diesesDokumentAnwendung.

In diesem Zusammenhangwurde die Möglichkeit eines teilweisenZugangszu den angeforderten
Dokumenten geprüft. Da jedoch die oben erwähntenBedenkenfür die beide Dokumente in ihrer
Gesamtheitgelten,ist esleidernicht möglich,ZugangzuTeilen dieserDokumentezugewähren.

Die in Artikel 4 Absatz2 der Verordnung(EG) Nr. 1049/2001festgelegtenAusnahmeregelungfindet
Anwendung,sofern kein überwiegendesöffentlichesInteresseander Freigabe der Dokumentebesteht.

Sie haben in Ihrem Antrag auch auf die Aarhus-Richtlinie Bezug genommen,die grundsätzlich 
verlangt,dass „dasRecht der ÖffentlichkeitaufZugangzu Umweltinformationen,die beidenOrganen
oderEinrichtungender Gemeinschafteingegangensind odervon diesenerstelltwurdenundsich in
ihremBesitzbefinden,gewährleistetwird ‘ (Artikel 1(a)der Richtlinie).GemäßArtikel 6 Absatz 1 der 
Aarhus-Richtlinie sollen die Ausnahmenin Artikel 4 der Richtlinie 1049/2001so ausgelcgtwerden,
dassein überwiegendesöffentliches Interessean der Verbreitung besteht,wenn die angeforderten 
Informationen Emissionenin die Umwelt betreffen. Dies gilt jedoch nicht für die oben dargelegte 
Ausnahmezum Schutzvon Untersuchungen,die mögliche Verstößedes Gemeinschaftsrechtszum
Gegenstand haben.

Ich bin daher zu dem Schlussgekommen,dasskein überwiegendesöffentliches Interessean der 
Freigabe der Dokumentebesteht.

Im Einklang mit Artikel 7 Absatz2 derVerordnung(EG) Nr. 1049/2001könnenSieeinenZweitantrag 
stellen,in dem Siedie Kommissionum Überprüfung diesesStandpunktsersuchen.

Ein solcher Zweitantrag ist binnen 15Arbeitstagen nach Erhalt dieses Schreibens an das
Generalsekretariatder Kommissionzu richten:

EuropäischeKommission
Generalsekretariat
Transparenz,Dokumentenmanagement & Zugang zu Dokumenten(SG.C.1)
BERL 7/076
1049Brüssel
BELGIQUE/BELGIË

oderper E-Mail an:sg-acc-doc@ec.europa.eu

Mit freundlichenGrüßen
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